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Mit der Publikation von Stellungnahmen zu öffentlichen Anhörungen der parlamentarischen 
Gremien des Bundes und der Länder oder zu aktuellen, zentralen Themen der Arbeitsmarkt-
politik will das IAB der Fachöffentlichkeit und der externen Wissenschaft einen Einblick in 
seine wissenschaftliche Politikberatung geben. 

IAB intends to give professional circles and external researchers an insight into its scientific 
policy advisory services by publishing comments on the public hearings of parliamentary 
committees of the Federal Government and the Federal States and on current central topics 
of labour market policy. 

IAB-Stellungnahme 2/2014 
 

 

 

2 



Inhaltsverzeichnis 

Zusammenfassung ................................................................................................... 4 

Abstract .................................................................................................................... 5 

1 Vorbemerkung ..................................................................................................... 6 

2 Mögliche Wirkungen von Sanktionen ................................................................... 6 

3 Studien zu Sanktionswirkungen ........................................................................... 7 
3.1 Erkenntnisse quantitativer Analysen zu Sanktionswirkungen ............................. 7 
3.2 Erkenntnisse qualitativer Analysen zu Sanktionswirkungen ............................. 12 
3.3 Folgerungen .................................................................................................... 13 

Literatur .................................................................................................................. 15 
 

 

IAB-Stellungnahme 2/2014 
 

 

 

3 



Zusammenfassung 

In dieser Stellungnahme äußert sich das IAB zu einem Antrag der Fraktion der Pira-
ten des Landtags von Nordrhein-Westfalen zur Aussetzung der Sanktionen im ALG-
II-Bezug (Drucksache 16/4162). Die Fraktion der Piraten fordert eine Aussetzung 
der Sanktionen im ALG-II-Bezug, weil ihrer Ansicht nach deren Effekte nicht bewie-
sen seien. Der Antrag unterstellt eine Vergeudung von Mitteln im Bereich der Bun-
desagentur für Arbeit und Jobcenter sowie im Justizbereich. Der Antrag betont ins-
besondere, dass es keinerlei wissenschaftliche Betrachtung über den „Erfolg“ von 
Sanktionsmaßnahmen gebe. Dass Wirkungen von Sanktionen im SGB II nicht wis-
senschaftlich untersucht wurden, kann das IAB allerdings nicht bestätigen. Die Stel-
lungnahme des IAB beschreibt potentielle Wirkungen von Sanktionen im ALG-II-
Bezug und stellt die zentralen Ergebnisse der Wirkungsforschung hierzu dar. 

Das Sozialgesetzbuch II sieht verschiedene Pflichten für erwerbsfähige Leistungs-
berechtigte vor. Es geht insbesondere darum, dass sie sich eigenständig um die 
Aufnahme einer Arbeit oder Ausbildung bemühen, bei Schritten mitwirken, die ihre 
Eingliederung in Arbeit oder Ausbildung erleichtern, und Termine mit dem Jobcenter 
wahrnehmen. Wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte ohne einen wichtigen 
Grund diesen Pflichten nicht nachkommen, werden ihre Leistungen (im Regelfall für 
drei Monate) gemindert. Die Befunde einiger quantitativer Studien weisen darauf 
hin, dass Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld (ALG) II aufgrund einer 
Leistungsminderung verstärkt in Beschäftigung übergehen. Eine Befragung von 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in Nordrhein-Westfalen liefert ferner Anhalts-
punkte dafür, dass ein Teil der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten den im Sozi-
algesetzbuch II festgelegten gesetzlichen Pflichten ohne die Sanktionsmöglichkeit 
nicht nachkommen würde. Verschiedene Befragungsstudien verdeutlichen aller-
dings, dass sehr hohe Leistungsminderungen in Höhe von 60 Prozent des Regel-
satzes, Wegfall des Regelsatzes bis hin zur „Totalsanktion“ besondere Einschrän-
kungen der Lebensbedingungen der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit sich 
bringen können. Darunter fallen unter anderem verschärfte seelische Probleme, 
eingeschränkte Ernährung, Sperren der Energieversorgung und in Einzelfällen Ob-
dachlosigkeit. 

Die Erkenntnisse sprechen nicht für ein generelles Aussetzen der Sanktionen im 
ALG-II-Bezug. Bei einer Reform der Sanktionsregeln sollte es vielmehr darum ge-
hen, sehr starke Einschränkungen der Lebensbedingungen durch Sanktionen zu 
vermeiden und gleichzeitig eine Anreizwirkung der Sanktionen im Blick zu behalten. 
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Abstract 

In this Statement the IAB is commenting on the motion of the parliamentary party 
Die Piraten (The Pirate Party) of the North Rhine-Westphalian Parliament which 
urges that the sanctions connected to unemployment benefit II (sanctions against 
welfare recipients) be suspended (parliamentary printed document 16/4162). The 
motion argues that there is no evidence to prove that the sanctions are effective and 
that sanctioning implies the waste of resources of the German Federal Employment 
Agency, of the job centres, and of the judiciary. The motion emphasizes that there 
has been a complete lack of research on the effects of the sanctions related to un-
employment benefit II. This Statement of the IAB describes the potential effects of 
unemployment benefit II sanctions and presents key research results on their ef-
fects. 

The Second Book of the Social Code specifies the obligations of unemployment 
benefit II recipients. In particular they have to actively search for work or apprentice-
ships, take steps that improve their prospects of finding work or apprenticeships, 
and attend appointments at their job centre. If unemployment benefit II recipients do 
not comply with such obligations without good cause, their benefit can be reduced 
temporarily (usually for three months). Some evaluation studies estimate ex-post 
effects of benefit sanctions and find that benefit recipients (on average) react to 
sanctions with a faster take-up of employment. Results from a survey of unemploy-
ment benefit II recipients in the State of North Rhine-Westphalia are in line with the 
view that a considerable part of unemployment benefit II recipients would not comply 
with their obligations without the sanction system. However, research based on sur-
vey studies demonstrates that when benefit sanctions are particularly high at a rate 
of 60 per cent of the basic cash benefit, or when the cash benefit is cancelled, or  
the entire benefit (including the benefit that covers the cost of accommodation and 
heating) is cancelled, this can severely affect the living conditions of sanctioned un-
employment benefit II recipients. For instance, the studies provide evidence for in-
creased emotional distress, a restricted diet, the cutting off of power supplies, and, 
in some cases, homelessness. 

The results of this body of research do not support a general suspension of unem-
ployment benefit II sanctions. A reform of the sanction system should rather be con-
cerned with avoiding the very severe effects on the living conditions of sanctioned 
unemployment benefit II recipients, while retaining substantial incentives to comply 
with the obligations of the benefit system. 
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1 Vorbemerkung 
Der Antrag der Fraktion der Piraten im Landtag von Nordrhein-Westfalen zur Aus-
setzung der Sanktionen im ALG-II-Bezug (Drucksache 16/4162) geht davon aus, 
dass die Wirkungen von Sanktionen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende (Zweites Buch Sozialgesetzbuch/SGB II) nicht wissenschaftlich untersucht 
wurden. Der Antrag unterstellt eine Vergeudung von Mitteln im Bereich der Bunde-
sagentur für Arbeit und der Jobcenter sowie im Justizbereich. Da die Wirkungen von 
Sanktionen nach Ansicht der Fraktion der Piraten nicht erwiesen sind, soll eine Aus-
setzung der in den §§ 31; 31a; 31b; 32 und 39 des SGB II geregelten Sanktionen 
erfolgen. Dass Wirkungen von Sanktionen im SGB II nicht wissenschaftlich unter-
sucht wurden, trifft allerdings nicht zu.  

In dieser Stellungnahme werden zunächst wichtige potentielle Wirkungen von Sank-
tionen beschrieben und zentrale Ergebnisse von quantitativen und qualitativen em-
pirischen Studien dargestellt, die sich mit Wirkungen von Sanktionen im SGB II be-
fasst haben. Schließlich werden auf der Grundlage der vorliegenden wissenschaftli-
chen Befunde einige Folgerungen zur Gestaltung der Sanktionen im SGB II skiz-
ziert. 

2 Mögliche Wirkungen von Sanktionen  
Sanktionen sollen einen (finanziellen) Anreiz für Bezieherinnen und Bezieher von 
Arbeitslosengeld (ALG) II darstellen, damit diese ihren im SGB II geregelten gesetz-
lichen Pflichten nachkommen. Insbesondere sollen sie sicherstellen, dass erwerbs-
fähige Leistungsberechtigte sich um die Aufnahme von Arbeit oder Ausbildung be-
mühen und mit den Fachkräften ihres Jobcenters kooperieren, was dazu beitragen 
soll, ihre Chancen im Wettbewerb um Stellenangebote oder Ausbildungsangebote 
zu erhöhen. Im Ergebnis soll dies dazu führen, dass erwerbsfähige Leistungsbe-
rechtigte schneller eine Arbeit oder Ausbildung aufnehmen. Eventuell wird durch 
das Prinzip des Forderns der Bezug von Arbeitslosengeld II sogar ganz vermieden, 
etwa indem sich Empfänger von Arbeitslosengeld I verstärkt um eine Arbeitsauf-
nahme bemühen, bevor der Bezug ausläuft. 

Diese Anreizwirkungen können schon durch die Möglichkeit einer Sanktionierung 
oder die Unterrichtung über eine bevorstehende Sanktionierung erzielt werden – 
und damit bereits bevor es überhaupt zu einer Leistungsminderung kommt (Ex-ante-
Wirkung). Das tatsächliche Eintreten der Leistungsminderung wegen eines Pflicht-
verstoßes kann die Wirkungen weiter verstärken (Ex-post-Wirkung). Diese Anreiz-
wirkungen betreffen selbstverständlich nur diejenigen erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten, die nicht bereits ohne ein Sanktionssystem ihren Pflichten nachkommen 
würden. 
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Sanktionen können mit einigen nicht intendierten beziehungsweise nachteiligen 
Wirkungen verbunden sein. Durch Sanktionen wegen Pflichtverletzungen entsteht 
ein Anreiz für erwerbsfähige Leistungsberechtigte, ihre Ansprüche an für sie in Fra-
ge kommende Arbeitsverhältnisse zurücknehmen und deswegen rascher eine Arbeit 
aufzunehmen und eher dazu bereit zu sein, eine vergleichsweise geringe Entloh-
nung zu erhalten. Allein die Möglichkeit der Sanktionierung kann das bewirken. Die-
se Wirkungen sollten für erwerbsfähige Leistungsberechtigte, deren Leistungen tat-
sächlich durch eine Sanktion gemindert werden, noch stärker sein. 

Ob diese Wirkungen tatsächlich nachteilig für erwerbsfähige Leistungsberechtigte 
sind, kann nicht allein durch die Betrachtung der Beschäftigungssituation direkt nach 
dem Verlassen des Arbeitslosengeld-II-Bezuges beantwortet werden. So könnten 
als Folge einer rascheren Arbeitsaufnahme kurzfristige Lohneinbußen mittelfristig 
durch höhere Erwerbseinkommen ausgeglichen werden. Ebenso könnten anfangs 
instabilere Beschäftigungsverhältnisse in der mittleren Frist in eine stabilere Be-
schäftigung münden. 

Weitere nicht intendierte Nebenwirkungen von Sanktionen können dann auftreten, 
wenn die Leistungsminderung sehr hoch ausfällt. Dies ist beispielsweise bei unter 
25-Jährigen der Fall, die bei bestimmten Pflichtverletzungen zunächst für drei Mona-
te keinen Regelsatz erhalten und denen bei einer wiederholten gleichartigen Pflicht-
verletzung innerhalb eines Jahres zusätzlich die Kosten der Unterkunft nicht erstat-
tet werden. Sehr hohe Sanktionen könnten nicht intendierte Wirkungen wie bei-
spielsweise Wohnungslosigkeit, verstärkte Verschuldung, eingeschränkte Ernäh-
rung oder seelische Probleme bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten auslösen. 
Das wird insbesondere dann der Fall sein, wenn eine hohe Leistungsminderung 
nicht durch die Ausübung/Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder auf anderem Wege 
– zum Beispiel durch die Unterstützung durch Familienmitglieder – wenigstens teil-
weise entschärft werden kann: Hohe Leistungsminderungen könnten dann bewir-
ken, dass ein Teil der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Schwarzarbeit verrich-
tet oder dass für sie mangels anderer Optionen Kleinkriminalität in Frage kommt. 

3 Studien zu Sanktionswirkungen 

3.1 Erkenntnisse quantitativer Analysen zu Sanktionswirkungen 
Die bislang vorliegenden quantitativen Studien erlauben vor allem Aussagen über 
die Wirkungen tatsächlich ausgesprochener Sanktionen auf das Verhalten der er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten. Zum Teil finden sich aber Indizien dafür, dass 
schon allein die Möglichkeit einer Sanktionierung bewirkt, dass erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte mit den Fachkräften in den Jobcentern kooperieren. Die vorliegen-
den quantitativen Wirkungsanalysen haben sich mit Auswirkungen der Sanktionie-
rung auf die Arbeitssuchintensität und Anspruchslöhne, auf den Abgang aus Ar-
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beitslosigkeit und aus dem Leistungsbezug sowie auf die Ausübung einer Erwerbs-
tätigkeit befasst. 

Schneider (2008, 2010) untersucht mit Personendaten der IAB-Befragung „Lebens-
situation und soziale Lage 2005“ und Matching-Methoden Wirkungen einer tatsäch-
lichen Sanktionierung auf die Arbeitssuchintensität, Anspruchslöhne und die Be-
schäftigungswahrscheinlichkeit der Sanktionierten. Die Studie hat die Phase kurz 
nach der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende bis zum Beginn des 
Jahres 2006 im Blick. Die Autorin unterscheidet zwischen Wirkungen von Sanktio-
nen, die im ersten, zweiten, dritten und vierten Quartal nach dem Beginn des Ar-
beitslosengeld-II-Bezugs der Befragten eingetreten sind. Wegen geringer Fallzahlen 
wurde aber weder zwischen Sanktionen aufgrund von Meldeversäumnissen und 
härteren Sanktionen aufgrund anderer Pflichtverletzungen unterschieden noch zwi-
schen Personen im Alter von unter und über 25 Jahren. Die Autorin konnte nicht 
nachweisen, dass durch die Sanktionierung die Anspruchslöhne der Betroffenen 
niedriger ausfallen und diese verstärkt nach Arbeit suchen. Das mag daran liegen, 
dass die Interviews häufig mehrere Monate nach der Sanktionierung stattfanden 
und diese Effekte nur vorübergehend auftreten. Dass sich keine Wirkungen auf die 
Anspruchslöhne zeigen, hängt womöglich auch damit zusammen, dass diese von 
vornherein nicht sehr hoch waren. Die Befunde sprechen aber dafür, dass die 
Chancen zunehmen, dass Sanktionierte einer ungeförderten versicherungspflichti-
gen Beschäftigung nachgehen. Die Beschäftigtenquoten der Sanktionierten fallen je 
nach untersuchter Gruppe zwischen rund zwei und 8,6 Prozentpunkte höher aus als 
die Beschäftigtenquoten der Vergleichspersonen, die von keiner Leistungsminde-
rung betroffen waren (Schneider, 2010). 

Boockmann/Thomsen/Walter (2009) und Walter (2012) untersuchen mit Hilfe einer 
Personenbefragung (im Rahmen der Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c 
SGB II, Untersuchungsfeld III), die mit administrativen Personendaten verknüpft 
wurde, und einem Instrumentalvariablenansatz Sanktionswirkungen. Sie betrachten 
den Zeitraum von Ende 2006 bis Anfang 2008. „Konkret berechnen wir den Sankti-
onseffekt für diejenigen Hilfebedürftigen, die in einer Grundsicherungsstelle mit mo-
derater Sanktionspolitik nicht sanktioniert werden, aber eine Leistungskürzung hin-
nehmen müssten, wenn sich die Grundsicherungsstelle entscheiden würde, Sankti-
onen häufiger einzusetzen.“ (Boockmann/Thomsen/Walter, 2009, Das Wichtigste in 
Kürze). Um dies zu bestimmen, nutzen sie Ergebnisse einer Befragung der Ge-
schäftsführer der Jobcenter zur Sanktionsstrategie, aber auch Angaben über unter-
schiedliche Sanktionsquoten der Jobcenter. Auch diese Wirkungsanalysen unter-
scheiden nicht zwischen Wirkungen von Sanktionen wegen unterschiedlicher 
Pflichtverletzungen und Wirkungen für Personen im Alter unter beziehungsweise ab 
25 Jahren. Sie kommen zu folgendem Ergebnis und folgender Interpretation: „Eine 
Leistungskürzung erhöht die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von acht Monaten nach 
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der Sanktion aus dem Leistungsbezug abzugehen, um etwa 70 Prozentpunkte. 
Ebenso steigt die Wahrscheinlichkeit, eine sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung zu finden, um mehr als 50 Prozentpunkte. Ein verstärkter Einsatz von Sanktio-
nen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben würde somit zu einer effektiveren Akti-
vierung der Hilfebedürftigen beitragen und die Übergangsraten aus der Hilfebedürf-
tigkeit hinaus in Beschäftigung deutlich erhöhen.“ (Boockmann/Thomsen/Walter, 
2009, Das Wichtigste in Kürze). Walter (2012) findet ganz ähnliche Ergebnisse für 
den Übergang in eine bedarfsdeckende Beschäftigung. 

Die Studien von Boockmann/Thomsen/Walter (2009) und Walter (2012) finden un-
realistisch hohe Sanktionseffekte für eine kleine Gruppe von Personen, die erst 
dann sanktioniert würden, wenn ihr Jobcenter von einer anfänglich moderaten zu 
einer strikteren Sanktionspolitik übergehen würde. Dabei vernachlässigen sie, dass 
eine solche strikte Sanktionspolitik auch das Drohpotential auf alle anderen ALG-II-
Bezieher erhöhen würde, woraus ebenfalls höhere Abgangsraten in Beschäftigung 
zu erwarten wären (Ex-ante-Wirkung). Die Erklärung für die unrealistisch hohen 
Sanktionswirkungen für die wenigen zusätzlich Sanktionierten könnte also darin 
liegen, dass eine moderate positive Ex-ante-Wirkung auf alle ALG-II-Bezieher 
fälschlicherweise als sehr hohe Ex-post-Wirkung für wenige zusätzlich Sanktionierte 
gemessen wird. 

Hillmann/Hohenleitner (2012) untersuchen den Effekt der ersten Sanktion auf Ab-
gangsraten von Arbeitslosengeld-II-Beziehern in Beschäftigung und auf den Rück-
zug aus dem Erwerbsleben. Sie verwenden Angaben der Personenbefragung „Pa-
nel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung“ (PASS) des IAB, die jährlich durchgeführt 
wird. Sie stützen ihre Analysen auf eine Stichprobe von Personen, die sowohl bei 
der ersten Welle als auch der zweiten Welle von PASS befragt wurden; ihr Betrach-
tungszeitraum erstreckt sich von Anfang 2005 bis Mitte 2008. Auch diese Untersu-
chung unterscheidet nicht zwischen Sanktionen aufgrund von Meldeversäumnissen 
und aufgrund anderer Pflichtverletzungen. Hauptergebnis der Studie ist, dass Sank-
tionen die Abgangswahrscheinlichkeit von arbeitslosen erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten aus Arbeitslosigkeit sowohl in Beschäftigung als auch durch einen Rück-
zug vom Arbeitsmarkt erhöht. Die Autorinnen verwenden eine Analysemethode 
(Verweildauermodelle), die ein spezifisches Stichprobendesign voraussetzt, um ver-
lässliche Ergebnisse zu liefern. Die Autorinnen wählten jedoch eine Stichprobe, die 
diese notwendigen Designvoraussetzungen nicht erfüllt, sodass die Resultate nur 
mit großen Einschränkungen zu interpretieren sind und deshalb hier nur qualitativ 
dargestellt wurden. 

Im Gegensatz zu den bereits genannten Studien betrachten van den 
Berg/Uhlendorff/Wolff (2014) speziell die Gruppe der unter 25-jährigen arbeitssu-
chenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Sie analysieren die Wirkungen ei-
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ner ersten Sanktion aufgrund von Meldeversäumnissen und einer ersten Sanktion 
aufgrund anderer Pflichtverletzungen auf die Abgangsraten aus Arbeitslosigkeit in 
ungeförderte versicherungspflichtige Beschäftigung (ohne betriebliche Ausbildung) 
für unter 25-jährige Männer in Westdeutschland. Sie betrachten einen Zeitraum von 
Anfang des Jahres 2007 bis zum Ende des Jahres 2009. Die Studie verwendet ad-
ministrative Personendaten und bestimmt die Wirkungen mit Hilfe einer Verweildau-
eranalyse. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass infolge von Sanktionen aufgrund 
von Meldeversäumnissen, die eine Leistungskürzung in Höhe von zehn Prozent des 
Regelbedarfs für drei Monate nach sich ziehen, die Übergangsraten in Beschäfti-
gung um knapp 37 Prozent steigen. Für eine erste Sanktion wegen anderer Pflicht-
verletzungen, die dazu führen, dass die Leistungen auf die Kosten der Unterkunft 
und Heizung beschränkt werden, sind es knapp 119 Prozent.1  Daher sind höhere 
Kürzungen mit stärkeren Wirkungen verbunden. Allerdings muss das nicht allein an 
den höheren Sanktionsbeträgen liegen, sondern kann auch mit der Pflichtverletzung 
selbst und einer veränderten Betreuung, aber womöglich auch Überwachung der 
sanktionierten Leistungsberechtigten durch Fachkräfte der Jobcenter zusammen-
hängen. Die Untersuchung kann nicht nachweisen, dass die Auswirkungen der 
Sanktionen auf die Übergangsraten in Beschäftigung schwächer oder stärker ausfal-
len, je später es zu einer ersten Sanktion nach dem Beginn der Arbeitssuchperiode 
kommt. 

Eine Studie zu den Ursachen und Auswirkungen von Sanktionen nach § 31 SGB II 
und nach dem SGB III in Nordrhein-Westfalen wurde vom Institut für Sozial- und 
Gesellschaftspolitik (ISG) im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Integration und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Hier wird ausschließlich auf 
die Erkenntnisse zu Sanktionen im SGB II eingegangen. Dazu wurde im Zeitraum 
von 2012 bis 2013 eine Befragung von mehr als 1.800 erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten mit mehr als 1.200 Sanktionierten durchgeführt. Die Studie des ISG 
(2013) wertet die Angaben häufig getrennt für Männer und Frauen aus und getrennt 
für Personen im Alter von unter und von mindestens 25 Jahren. Für die unter 25-
Jährigen wird zwischen Sanktionen mit einer Minderung von zehn Prozent und 100 

1 Anders als in einigen der bereits beschriebenen Studien handelt es sich hier um eine prozentuale 
Erhöhung einer Übergangswahrscheinlichkeit und nicht um eine Änderung in Prozentpunkten. Bei-
spielsweise würde der Effekt von 37 Prozent bei Sanktionen wegen Meldeversäumnissen für er-
werbsfähige Leistungsberechtigte mit einer Übergangsrate in (ungeförderte versicherungspflichtige) 
Beschäftigung von monatlich vier Prozent ohne Sanktion (ein realistischer Wert für Personen aus 
der Stichprobe) folgendes bedeuten: Ohne die Sanktion würden innerhalb von acht Monaten knapp 
28 Prozent dieser Personen in eine Beschäftigung übergehen, mit einer Sanktion wären es hinge-
gen mehr als 36 Prozent. Daher liegt der Anteil der Übergänge in Beschäftigung aufgrund der 
Sanktion wegen Meldeversäumnissen nach acht Monaten um mehr als acht Prozentpunkte höher. 
Werden hingen die Sanktionen wegen anderer Pflichtverletzungen betrachtet, so würde der Effekt 
von 119 Prozent nach acht Monaten implizieren, dass der Anteil von Beschäftigungsübergängen 
aufgrund der Sanktion um rund 24 Prozentpunkte erhöht wurde. Die Wirkung nach acht Monaten 
wäre also in beiden Fällen viel niedriger als die Beschäftigungswirkungen, die Boock-
mann/Thomsen/Walter (2009) ausweisen. 
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Prozent unterschieden, für Personen im Alter von mindestens 25 Jahren zwischen 
Sanktionen mit einer Minderung von zehn Prozent oder 30 Prozent und bei Männern 
zusätzlich von 60 Prozent und mehr. In den Auswertungen werden die Sanktionier-
ten nicht mit statistischen Zwillingen verglichen, die nicht von Sanktionen betroffen 
waren und sich bezüglich persönlicher Merkmale von den Sanktionierten nicht we-
sentlich unterscheiden. Insofern ermittelt die Studie zwar keine kausalen Wirkungen 
und ist somit von beschreibender Natur; sie liefert aber wichtige Befunde und Hin-
weise im Hinblick auf (potentielle) Wirkungen von Sanktionen.  

Aus den Auswertungen des ISG (2013) geht hervor, dass ein großer Teil der Be-
fragten sich seit der Sanktionierung mehr Sorgen um die eigene Situation macht. 
Diese Einschätzung findet sich besonders häufig bei von hohen Leistungsminde-
rungen betroffenen Personen. Der Aussage stimmen von den unter 25-Jährigen mit 
einer 100-Prozent-Minderung beinahe 80 Prozent der Männer und mehr als 80 Pro-
zent der Frauen zu, ebenso wie fast 80 Prozent der befragten Männer im Alter von 
mindestens 25 Jahren, die von einer Minderung von 60 Prozent oder mehr betroffen 
waren. Es finden sich auch Hinweise, dass sich bei den Sanktionierten seit der Kür-
zung seelische Probleme wie Angst oder Niedergeschlagenheit verstärkt haben. 
Von den Sanktionierten im Alter von unter 25 Jahren mit einer Minderung von 100 
Prozent geben immerhin rund die Hälfte der Männer und Frauen an, dass diese 
Aussage eher oder sehr zutrifft. Ferner wurde danach gefragt, ob die Sanktionierten 
wegen der Kürzung ihres Arbeitslosengeldes II einen (weiteren) Kredit aufnehmen 
mussten oder Schulden machten. Auch hier zeigt sich häufiger eine Zustimmung bei 
Befragten mit hohen als bei Befragten mit niedrigen Leistungsminderungen. So 
stimmten von den unter 25-Jährigen 32 Prozent der Befragten mit einer Minderung 
von 10 Prozent zu und 56 Prozent der Personen mit einer Minderung von 100 Pro-
zent. Des Weiteren wird in der Studie verdeutlicht, dass die materiell begründete 
Lebensqualität und finanzielle Spielräume aufgrund der Sanktionierung einge-
schränkt werden und zwar tendenziell stärker, wenn die Leistungsminderung höher 
ausfällt.  

Die Studie des ISG (2013) erlaubt auch Aussagen über das Verhältnis zum Jobcen-
ter. Die Analysen zeigen, dass der Kontakt zum Jobcenter von 15 bis 18 Prozent 
der unter 25-jährigen Sanktionierten und von acht bis 24 Prozent der ab 25-jährigen 
Sanktionierten abgebrochen wurde. Niedriger fallen die Anteile der Personen aus, 
die angaben, dass sie nach der Sanktion keine Leistung mehr beantragen werden. 
Allerdings zeigt sich, dass insbesondere hohe Minderungen damit einhergehen, 
dass die Sanktionierten kein Vertrauen mehr zu ihrem Berater beziehungsweise 
ihrer Beraterin haben. Das trifft auf 54 Prozent der unter 25-Jährigen mit einer Min-
derung von 100 Prozent zu und auf 55 Prozent der ab 25-Jährigen mit einer Minde-
rung von mindestens 60 Prozent. Dennoch erhalten die Aussagen, dass das Job-
center mit einer Kürzung drohen muss und dass ohne die Androhung einer Kürzung 
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alle machten, was sie wollen, selbst bei einer 100-Prozent-Minderung eine sehr ho-
he Zustimmung unter allen Sanktionierten von mindestens 70 Prozent und teils 
mehr als 80 Prozent. Das spricht dafür, dass allein die Möglichkeit der Sanktionie-
rung dazu beiträgt, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihren Pflichten nach-
kommen und mit den Fachkräften ihres Jobcenters kooperieren. 

3.2 Erkenntnisse qualitativer Analysen zu Sanktionswirkungen 
Qualitative Studien beruhen auf Stichproben, die kein repräsentatives Bild des Un-
tersuchungsgegenstands liefern können. Sie können aber dennoch eine Spannbrei-
te von Reaktionen auf eine Sanktionierung abbilden, wenn die Fallzahlen der Befra-
gung nicht sehr klein ausfallen. Aus diesem Grund werden hier nur Studien darge-
stellt, die zehn oder mehr Interviews auswerten. Zudem werden wegen einer mögli-
chen selektiven Auswahl der Befragungspersonen auch genauere Angaben zum 
Stichprobendesign gemacht.  

Götz/Ludwig-Mayerhofer/Schreyer (2010) untersuchen die Praxissicht der Fachkräf-
te der Jobcenter auf die Sanktionen gegen Arbeitslosengeld-II-Bezieher im Alter von 
weniger als 25 Jahren. Es handelt sich um eine qualitative Befragung von 26 Fach-
kräften aus Vermittlung und Fallmanagement in elf Jobcentern, die von Oktober 
2007 bis April 2009 stattfand.  

Sanktionen aufgrund von Meldeversäumnissen werden von den Fachkräften am 
ehesten positiv bewertet, zum Beispiel im Hinblick darauf, dass für den Einstieg in 
die Erwerbsarbeit wichtige Tugenden wie Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit gefördert 
werden und dass die Beziehung zwischen Fachkraft und Klient oder Klientin ver-
bindlicher und ernsthafter wird. Sanktionen wegen größerer Pflichtverletzungen 
(Verlust der Leistungen zur Deckung des Regelbedarfs) werden hingegen tendenzi-
ell kritischer eingeschätzt. Die Bewertungen reichen von Hinweisen auf Initialkraft: 
„Da hat sie sich total reingehangen und nach sechs Wochen hab ich die Sanktion 
zurückgenommen.“ (Götz/Ludwig-Mayerhofer/Schreyer 2010, S. 4) bis zu keinen 
Wirkungen bei bestimmten Personengruppen wie (ehemaligen) Drogenabhängigen 
oder Personen mit anderen vermuteten Einkommensquellen wie Schwarzarbeit oder 
(Klein-)Kriminalität. 

Sanktionen wegen wiederholter größerer Pflichtverletzung (zusätzlich Verlust der 
Leistungen für Miete und Heizung) halten vier von 26 Befragten für richtig, die ande-
ren Befragten halten sie für zu scharf und setzen diese Sanktionen nur ein, wenn 
ein Arbeitslosengeld-II-Bezieher jegliche Mitarbeit verweigert. Ferner wird teils ein 
Widerspruch zwischen Totalsanktionen und dem übergeordneten Ziel der Beendi-
gung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in 
Arbeit (§ 1 Abs. 2 SGB II) gesehen, etwa weil die Sanktion zur Obdachlosigkeit der 
Betroffenen führen kann, was die Eingliederung in Arbeit erheblich erschwert. 
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Schreyer/Zahradnik/Götz (2012) führten eine qualitative Befragung von Arbeitslo-
sengeld-II-Beziehern im Alter von 20 bis 25 Jahren durch, die durch Fachkräfte ei-
nes Jobcenters benannt wurden. Insgesamt wurden von Mai bis November 2010 15 
Interviews geführt, in denen die unter 25-Jährigen die Wirkungen der Sanktionen auf 
ihre Lebensbedingungen bewertet haben. Dabei zeigten sich Hinweise auf eine ein-
geschränkte Ernährung als Sanktionsfolge (zum Beispiel reduzierte Ausgaben für 
gesunde, frische Lebensmittel, aber keine Hungererfahrungen). Vier Befragte be-
richteten von Zahlungsrückständen verbunden mit der Sperrung der Energieversor-
gung und vier Totalsanktionierte vom Verlust ihrer Wohnungen und dem Umzug in 
Obdachlosenunterkünfte. Viele der Befragten hatten schon vor der Sanktion Schul-
den; die Sanktion hat die Verschuldungsproblematik verschärft, da weitere Schulden 
hinzukamen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass infolge der Sanktion einige 
Befragte schwarzarbeiten oder für sie Betrug und Kleinkriminalität in Frage kom-
men. Schließlich finden sich Hinweise auf nachteilige Folgen der Sanktionierung auf 
psychosoziale Lebensbedingungen und Teilhabe. 

Ames (2009) untersucht in ihrer Studie Ursachen, die zur Sanktionierung führten. Es 
liegen aber auch deren Folgen für die Befragten im Mittelpunkt der Studie. Von Feb-
ruar bis Mai 2009 wurden 30 Sanktionierte, vor allem in Baden-Württemberg, be-
fragt. Der Zugang zu den Befragten erfolgte über verschiedene Wege, zum Beispiel 
über den Internetauftritt des Sozial- und Erwerbslosenhilfevereins Tacheles e.V. und 
über Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Der Feldzugang lässt vermuten, dass 
die Studie eher Personen erreicht hat, bei denen besonders nachteilige Folgen der 
Sanktionierung eingetreten sind. Viele Erkenntnisse aus der Studie von Schrey-
er/Zahradnik/Götz (2012) wurden bereits durch Ames (2009) verdeutlicht – aller-
dings nicht nur für unter 25-Jährige. Ames (2009) zeigt ferner, dass bei wiederholt 
eingeforderten Verpflichtungen die überwiegende Mehrheit der Befragten den Pflich-
ten ein weiteres Mal nicht nachkam. Darin sieht die Forscherin einen Beleg, dass 
die Sanktion kaum eine erzieherische Wirkung hat. Das und weitere Resultate könn-
ten aber an einer sehr selektiven Stichprobe liegen. Zudem entsteht die „erzieheri-
sche Wirkung“ womöglich schon, bevor es zu einer Sanktion kommt, was durch eine 
Befragung von sanktionierten Personen nicht festgestellt werden kann. 

3.3 Folgerungen 
Die Erkenntnisse der Studien sprechen nicht für eine Aussetzung der Sanktionen im 
Arbeitslosengeld-II-Bezug. Die Befunde weisen eher darauf hin, dass die Anreizwir-
kung der Sanktionen dazu beiträgt, dass Bezieher von Arbeitslosengeld-II-
Leistungen ihren im SGB II geregelten gesetzlichen Pflichten nachkommen und mit 
den Fachkräften ihres Jobcenters kooperieren. Allerdings zeigen die Befunde, dass 
teils besondere Einschränkungen der Lebensbedingungen der von Sanktionen Be-
troffenen auftreten. Sehr hohe Sanktionen können sich zudem kontraproduktiv auf 
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die Chancen einer Erwerbsintegration der von der Leistungsminderung Betroffenen 
auswirken, wenn dadurch einige erwerbsfähige Leistungsberechtigte in Situationen 
wie Obdachlosigkeit geraten oder den Kontakt zum Jobcenter abbrechen. 

Aus den Ergebnissen ließe sich ableiten, dass es darum gehen sollte, sehr starke 
Einschränkungen der Lebensbedingungen durch Sanktionen zu vermeiden und 
gleichzeitig eine Anreizwirkung der Sanktionen im Blick zu behalten. Folglich sollte 
die Sanktionierung nicht zu hoch ausfallen, was beispielsweise gegen die Sonder-
regelungen für unter 25-Jährige und gegen den Wegfall des Arbeitslosengeldes II 
bei wiederholten Pflichtverletzungen spräche. Zudem könnte eine angemessene 
monatliche Obergrenze für die Summe aller Leistungsminderungen festgelegt wer-
den, von denen eine sanktionierte Person betroffen ist. Diese Obergrenze könnte so 
gewählt werden, dass im Regelfall besonders schwerwiegende Folgen einer Sankti-
onierung vermieden werden wie der Verlust der Wohnung, weil die Betroffenen ihre 
Miete nicht zahlen können. Denkbar wäre zusätzlich, dass härtere Sanktionen bei 
wiederholten Pflichtverletzungen innerhalb eines Jahres nicht durch einen (viel) hö-
heren Sanktionsbetrag, sondern durch eine längere Dauer der Sanktion im Ver-
gleich zur Sanktion wegen der ersten Pflichtverletzung gewährleistet werden. Bei-
spielsweise könnte die Sanktion wegen einer ersten Pflichtverletzung weiter bei 30 
Prozent des maßgebenden Regelbedarfs für drei Monate liegen. Bei einer zweiten 
gleichartigen Pflichtverletzung innerhalb eines Jahres könnte dagegen die Leis-
tungsminderung statt 60 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs für drei Monate 
weiterhin bei 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs für fünf Monate oder bei 
40 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs für vier Monate liegen. Dadurch bliebe 
ein besonderer Anreiz erhalten, die Pflichtverletzung nicht zu wiederholen, auch 
wenn pro Monat die Leistungen bei weitem nicht so stark gekürzt würden. 
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